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Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung – Ressortzuschnitt 

 

Der studentische Konvent möge beschließen: 

 

In §9 Absatz (1) wird „Die Studierendenvertretung ist in fünf Ressorts unterteilt“ durch „Alle 

Aufgaben des Sprecherinnen- und Sprecherrat sind Ressorts zugeteilt“, ersetzt. „Zu jedem 

Ressort können mehrere Referate gehören.“ wird gestrichen und „Ausgenommen sind die 

Studentischen Senator*innen.“ eingefügt. 

In §9 Absatz (2) wird komplett gestrichen und durch „Der Sprecherinnen- und Sprecherrat 

bestimmt die Besetzung der Ressortleitungen selbst.“ ersetzt. 

 

 

Synopse: 

 

(1) Alle Aufgaben des Sprecherinnen- und Sprecherrat sind Ressorts zugeteilt. Diese werden 

von jeweils einem Mitglied des Sprecherinnen- und Sprecherrats geleitet. Ausgenommen 

sind die Studentischen Senator*innen. Der Ressortzuschnitt wird vom Studentischen 

Konvent per Beschluss festgelegt. […] 

 

(2) Der Sprecherinnen- und Sprecherrat bestimmt die Besetzung der Ressortleitungen selbst. 

 

 

 

  

 

 



 

 

Begründung: 

Die Ressorts haben die Funktion, die Arbeit des Sprecherinnen- und Sprecherrats zu 

strukturieren und durch klare Zuständigkeiten für Transparenz zu sorgen. Am Ende soll 

deutlich sein, welches SSR Mitglied, für welchen Bereich zuständig ist und dafür auch zu 

Verantwortung gezogen werden kann. Um bei der Verteilung der Ressorts verstärkt auf 

Stärken und Schwächen sowie zeitliche Kapazitäten der SSR-Mitglieder eingehen zu 

können, soll der SSR selbst bestimmen, wer welches Ressort übernimmt. Dadurch wird auch 

ermöglicht, dass die Einteilung erst nach einer kurzen Eingewöhnungs- und Kennenlernzeit 

im SSR vorgenommen werden kann.  


